
Beseitigung
der Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Gerichte

Das Recht als Mittel der Politik

„Das Recht ist das entscheidende Mittel, mit dessen Hilfe 
die Arbeiter-und-Bauern-M acht ihre politische Ziel
setzung verwirklicht.“ (Ministerpräsident O tto Grote
wohl auf der 3. Parteikonferenz der SED im März 1956.) 
„Die Grundlage der Wissenschaft vom Wesen des Rechts 
ist die marxistisch-leninistische Erkenntnis, daß das Recht 
der zum Gesetz erhobene Wille der herrschenden Klasse 
—  in der Deutschen Demokratischen Republik der Wille 
der unter der Führung der Arbeiterklasse stehenden 
Werktätigen und patriotischen Schichten des deutschen 
Volkes —  ist.“ (Justizminister Hilde Benjamin in „Staat 
und Recht“ 1955, S. 236.) Mit diesen Ausführungen ist 
die in der SBZ herrschende Auffassung vom Recht und 
von der ihm obliegenden Funktion beim „Aufbau des 
Sozialismus“ genügend gekennzeichnet. Immer wieder 
wird auf die dem Recht zuerkannten Funktionen hin
gewiesen, und unverbrüchliche —  absolute —  Rechts
werte werden bewußt und nachdrücklich geleugnet.
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Auszug
aus einer Disposition zur staatspolitischen Schulung 

vom 21. 1. 1956

„Die Justiz im System der Staatsorgane des Arbeiter- 
und-Bauernstaates“

herausgegeben vom Justizm inisterium  und General
staatsanw alt der DDR

Die Justizorgane im S taa t der 
A rbeiter und Bauern

Um  W esen und A ufgaben der Justizorgane im  System 
unserer S taa tsm ach t zu verstehen, sind zunächst einige 
der w ichtigsten G rundsätze der Lehre vom S taa t der 
D eutschen D em okratischen Republik zu behandeln.
1. Der S taa t der D eutschen D em okratischen Republik 

is t das H auptinstrum ent bei der Schaffung der 
Grundlagen des Sozialismus. In  ihm h a t die A rbeiter
klasse die F ührung  über alle in der Nationalen 
F ro n t zusam m enwirkenden fortschrittlichen K räfte. 
Sie is t m it den w erk tä tigen  B auern verbunden. Das 
is t die S taa tsm ach t der A rbeiter und B auern (vgl. 
Grotewohl, „V erbesserung der A rbeit des S taa ts
apparates . . .“, D iskussionsrede auf der 25. ZK- 
Tagung, Broschüre S. 5).
Die S taa tsm ach t in der Deutschen D em okratischen 
Republik h a t folgende A ufgaben zu erfüllen: 
Brechung des W iderstandes der enteigneten G roß
kap italisten  und der G roßgrundbesitzer, insbesondere 
Verhinderung jedes Versuches, ihre alte M acht wie
derherzustellen.
V erteidigung der E rrungenschaften  der W erk tätigen  
in der D eutschen D em okratischen Republik gegen die

äußeren Feinde. V erteidigung des Friedenslagers ge
gen jeden Versuch einer im perialistischen A ggres
sion.
O rganisierung des A ufbaues des Sozialismus m it 
H ilfe des Zusam m enschlusses der W erk tätigen  und 
aller fo rtschrittlichen  B ürger um  die A rbeiter
klasse.
E s g ib t som it fü r  den S taa t die U nterdrückungs
funktion gegen die inneren und äußeren  Feinde, die 
w irtschaftlich-organisatorische und kulturell-erzie
herische Funktion  zum  A ufbau der sozialistischen 
Gesellschaft in der D eutschen D em okratischen Repu
blik.

Alle Justizorgane sind m it ihren  speziellen A ufgaben 
eingeordnet in das System  des S taa tes der D eutschen 
D em okratischen Republik. Sie sind also den B ü r
gern  und B auern über die V olksvertretung und in 
der B erich ters ta ttung  fü r ihre A rbeit rechenschafts
pflichtig, haben dem gem äß in ihrer gesamten Arbeit 
parteilich für die Interessen der Werktätigen sich 
einzusetzen. ......................
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Auszug
aus dem Beschluß des 25. P lenum s des ZK der SED 

(24 .-27 .10 .1955 )

....................... U nser R echt d ient der F estigung  der
A rbeiter-und-Bauern-M acht, dem A ufbau des Sozialis
m us und der Sicherung der m ateriellen und kulturellen  
Lebensbedingungen des Volkes. Die F ragen  des Rechts 
sind von g roßer Bedeutung im ideologisch-politischen 
K am pf gegen die reak tionären  bürgerlichen Ideologien 
und fü r den A ufbau des Sozialismus. Das Recht ist ein 
wichtiger Hebel zur Durchsetzung und Festigung des 
ökonomischen Fortschritts und zur S icherung der Le
bensgrundlage und R echte der B ürger............................

Quelle: „S ta a t und R echt“ 1956, S .2.

Das Prinzip der Parteilichkeit

W eil das R echt dem  A u fbau  des Sozialism us zu  dienen 
hat, m üssen alle Gesetze und ihre A nw endung die E rrei
chung dieses Ziels fördern, sie m üssen der Klasse der 
W erktä tigen  dienlich sein. Die konkrete Rechtsanw en
dung m uß „parteilich“ sein. Jede Tendenz, Rechtsfragen  
unparteilich entscheiden zu  wollen, w ird scharf zurück
gewiesen.
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Auszug
aus „10 Ja h re  dem okratische Ju stiz  in Deutschland" 

von Hilde Benjam in und Dr. E rn s t Melsheimer

U nsere dem okratischen R ichter und S taatsanw älte  
kennen auch die Aufgaben, die sie in der heutigen, der 
zweiten E tappe unserer gesellschaftlichen Entw icklung
zu erfüllen haben. ..........  H eute g ilt es deshalb, die
ganze Schärfe des Gesetzes anzuwenden au f Ver
brechen, die sich gegen die Grundlagen unserer Ar- 
beiter-und-B auernm acht richten, denn hier vor allem
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